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22. Verordnung: Änderung der Gästetaxe 

VERORDNUNG DER STADTVERTRETUNG VON FELDKIRCH VOM 10.12.2024 
ÜBER EINE ÄNDERUNG DER GÄSTETAXE 

Die Verordnung über die Einhebung der Gästetaxe (Gästetaxordnung) vom 16.10.2018 wird gem. § 13 
Abs. 2 Vorarlberger Tourismusgesetz, LGB1. Nr. 86/1997, zuletzt geändert durch LGB1. Nr. 27/2024, wie 
folgt geändert: 

§1 
In § 3 Abs. 2 wird der Betrag „EUR 1,40" durch den Betrag „EUR 2,90", das Datum „01.01.2025" durch 
das Datum „01.01.2027" sowie der Betrag „EUR 1,60" durch den Betrag „EUR 3,20" ersetzt. 

§2 
In § 3 Abs. 3 wird der Betrag „EUR 0,70" durch den Betrag „EUR 1,45", das Datum „01.01.2025" durch 
das Datum „01.01.2027" sowie der Betrag „EUR 0,80" durch den Betrag „EUR 1,60" ersetzt. 

§3 
Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2026 in Kraft. 
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